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Vitana Salate - saisonales Produkt

Efko 
Fisolensalat

1 x 5 kg
Art.Nr. V10044

Efko
Krautsalat

1 x 5 kg
Art.Nr. V10054

Bauernland
Original Wr. Krautsalat

1 x 5 kg
Art.Nr. V10363

Efko 
Gurkensalat mit Rahm

1 x 5 kg
Art.Nr. V15217

Bauernland
Erdäpfelsalat Wr. Art

1 x 5 kg
Art.Nr. V10085

Efko 
Käferbohnensalat

1 x 5 kg
Art.Nr. V10412

Bauernland
Erdäpfelsalat Wr. Art

1 x 10 kg
Art.Nr. V10084

Efko
Kartoffelsalat

1 x 5 kg
Art.Nr. V10042

Efko Kartoffelsalat
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Mautner Markhof

Estragon Senf

6 x 1300 kg
Art.Nr. MM9285

Dispenser

Mayonnaise, Estragon Senf, 
Ketchup

2 x 5 kg; Bag in Box (Beutel)
für manuellen Dispenser

Kremser Senf

1 x 5 kg
Art.Nr. MM7408

Ketchup

1 x 5 kg
Art.Nr. MM7409

auch in 10 kg erhältlich!

Develey Snack Saucen

Burger Sauce, Barbecue Sauce, Sour Cream, Cocktail Sauce,
Süß Sauer Sauce, Sweet Chili Sauce, Remoulade, Curry Ketchup

8 x 875 ml

Estragon Senf

1 x 5 kg
Art.Nr. MM7407

auch in 10 kg erhältlich!

Mayonnaise

1 x 10 kg
Art.Nr. MM8081

Portionsbeutel

Estragon Senf, Mayonnaise,
Kremser Senf, Ketchup

100 Beutel

Kremser Senf

6 x 1300 g
Art.Nr. MM9068

Ketchup

6 x 1400 g
Art.Nr. MM9682

Mayonnaise

6 x 1200 g
Art.Nr. MM9608
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KNORR

Goldaugen Rindsuppe

1 x 5 kg
Art.Nr. U07107

Goldaugen Rindsuppe

1 x 15 kg
Art.Nr. U07110

Klare Suppe

1 x 5 kg
Art.Nr. U42290

Klare Suppe

1 x 15 kg
Art.Nr. U07190

Maizena

4 x 2,5 kg
Art.Nr. U08014

auch einzelne Packungen 
erhältlich

Fusilli kochstabil

4 x 3 kg
Art.Nr. U91416

Bratenjus pastös

1 x 3,5 kg
Art.Nr. U49190

Parboiled Reis

Spitzen-Langkorn Reis
1 x 5 kg

Art.Nr. U99736

Weiße Roux

1 x 5 kg
Art.Nr. U07430

Tomato Pronto
Napolitana

6 x 2 kg
Art.Nr. U33215

auch einzelne Dosen
erhältlich

Braune Roux

1 x 5 kg
Art.Nr. U07427

Blitz-Püree mit Milch

1 x 5 kg
Art.Nr. U05259

A  /  C  /  F  /  G  /  L  /  M A /  C  /  F  /  G  /  L  /  M A /  C  /  F  /  G  /  L  /  M A /  C  /  F  /  G  /  L  /  M

Alle weiteren Knorr Produkte sind ebenfalls bei uns auf Anfrage erhältlich! 
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Alle weiteren Knorr Produkte sind ebenfalls bei uns auf Anfrage erhältlich! 
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Carte D’Or Dessertsaucen

Topping Schoko

1 x 1 kg
Art.Nr. U18509

Topping Crunchy 
White Chocolate

1 x 0,9 kg
Art.Nr. U46509

Topping
Salted Caramel

1 x 1 kg
Art.Nr. U79893

Topping Waldfrucht

1 x 1 kg
Art.Nr. U18421

Topping Crunchy 
Dark Chocolate

1 x 0,9 kg
Art.Nr. U60953

Topping Erdbeer

1 x 1 kg
Art.Nr. U18424

Topping Toffee

1 x 1 kg
Art.Nr. U18606

CDO Dessert-Topping Crunchy Chocolate  

Vanille Sauce

1 x 1 l
Art.Nr. U4237

G

H

G /  HG /  H
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Kaffee & Co

Röstmeister
Graz

1 x 1 kg
Art.Nr. JH1913

Zuckersticks

1.000 Stk.
Art.Nr. JH867

Karamellkekse

300 Stk.
Art.Nr. JH1108

Meistertasse 21

gemahlen
1 x 1 kg

Art.Nr. JH1920

Frittierfett

Frittierfett
VFI

fest
1 x 20 Liter Dose

Art.Nr. S1005

Fritterfett
Estermann

halbflüssig
1 x 10 Liter Kübel

Art.Nr. S2601

Tagespreis

Tafelöl
Küchenchef

flüssig
1 x 10 Liter Flasche

Art.Nr. S231

Tagespreis

SunTanza
Frittieröl

flüssig
1 x 20 Liter Kanister

Art.Nr. S4000

TagespreisTagespreis
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Eiswürfel

6 x 2 kg
Art.Nr. IF1123

Cocktaileis

6 x 2 kg
Art.Nr. IF1143

Waffelprodukte und Dekor

Eiswaffeln

95 Pkg. à 3 Stk.
Art.Nr. MA1113

Marilleneisknödel

60 Stk. à 140 ml
Art.Nr. P1000

Waffelherzen

in Dekordose
180 Stk.

Art.Nr. MA407

Waffeltüten

336 Stk.
Art.Nr. Z030034

Süße Becher

336 Stk.
Art.Nr. Z060026

Dekorhippen

420 Stk.
Art.Nr. MA1091

Waffeltüten

160 Stk.
Art.Nr. Z030010

Waffeltüten
mit Papier

288 Stk.
Art.Nr. Z030063

Eislöffel

mehrweg aus WPC
nachhaltig, 9,5 cm lang

660 Stk.
Art.Nr. EDS60527

A  /  F

A  /  C  /  F  /  G  /  H  /  N

A /  C  /  F  /  G  /  H

A  /  F A  /  F

A  /  F

A  /  F A  /  F
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24h online einkaufen. 
Jederzeit. Überall.

Entdecken Sie die Vielfalt 
Ihres Vertriebspartners

Detaillierte und aktuelle 
Produktinformationen

UND SO FUNKTIONIERT´S:
• Online auf www.volle-truhe.at 

registrieren
• Von Ihrem Vertriebspartner 

freischalten lassen
• Einloggen und bestellen

www.volle-truhe.at
der online-Shop Ihres Vertriebspartners

Ich kann endlich 
meine Bestellungen 
online machen? Das 
erleichtert mir vieles!

Immer wenn ich einen Anruf 
vom Telefonverkauf 

bekomme, muss ich auf 
später verweisen, da ich mich 

um meine Kund/innen 
kümmern muss – jetzt kann 

ich ganz einfach flexibel 
online nachbestellen, 
sobald ich Zeit habe!

Andreas, Freizeitpark
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Einfach, online bestellen!

Schritt 1:

Registrierung auf www.volle-truhe.at

Schritt 2:

Schritt 3:

Schritt 4:

Nach der Registrierung wird Ihr Konto von uns geprüft und wir schalten Sie in wenigen Tagen frei.
Ab dann können Sie sich mit ihrer E-Mail Adresse und ihrem Passwort  einloggen und jederzeit Bestellungen tätigen! 

Nach der Registrierung wird Ihr Konto von uns geprüft und wir schalten Sie in wenigen Tagen frei.
Ab dann können Sie sich mit ihrer E-Mail Adresse und ihrem Passwort  einloggen und jederzeit Bestellungen tätigen! 

Auf der Startseite "Einloggen" klicken. Pop Up
Fenster öffnet sich: "Hier registrieren" klicken.
Auf der Startseite "Einloggen" klicken. Pop Up
Fenster öffnet sich: "Hier registrieren" klicken.

Kontaktdaten eingeben: Persönliche Daten
eintragen und Passwort vergeben

Kontaktdaten eingeben: Persönliche Daten
eintragen und Passwort vergeben

Firmendaten eingeben, Inführ als Händler auswählen und falls bereits
vorhanden die Kundennummer hinzufügen 

Firmendaten eingeben, Inführ als Händler auswählen und falls bereits
vorhanden die Kundennummer hinzufügen 

Email eintragen und nach Erhalt des Einmalcodes
(kommt per Mail) fortfahren.

Email eintragen und nach Erhalt des Einmalcodes
(kommt per Mail) fortfahren.
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Kundenbestellungen 
- schnell & einfach 
 
 
 
 
 
 
Ab sofort können wir Ihre Bestellung auch über eine App 
Funktion empfangen.  
 
Im Play Store oder App Store finden Sie und Ihre Mitarbeiter die 
App unter „Lisa Mobile“, installieren Sie die App und folgen Sie 
den Anweisungen im Anhang. 
  
Es wird unter dem Punkt „MEIN Sortiment“ Ihr bisher 
gekauftes Sortiment angezeigt. Sie können aber auch auf unser 
großes Sortiment zugreifen, geben Sie einfach Ihre Bestellung 
ein und versenden Sie die Bestellung über den Warenkorb.  
 
Über eine Mailnachricht bekommen Sie die Bestätigung über 
die bestellten Produkte mit einer Referenznummer. An Ihrem 
bekannten Liefertag bekommen Sie dann die Lieferung.  
 
Diese App dient als Erweiterung unseres Services. Sie werden 
trotzdem von unserem Telefonverkauf weiter angerufen und 
über Aktionen etc. informiert und betreut. Auch Ihre 
Zugangsdaten bekommen Sie von Ihrer BetreuerIn. 
 
Für nähere Informationen steht Ihnen gerne unser 
Geschäftsführer zur Verfügung! 
 

Wir freuen uns auf weitere gute 
Zusammenarbeit! 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Anwendungsbereich

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind auf den Abschluss, den Inhalt und die Erfüllung aller Verträge 
anzu-wenden, die zwischen der Inführ Getränke, Eis und Tiefkühlkost GmbH, FN 425794v (kurz: INFÜHR) und Dritten 
(KUNDEN) abgeschlossen werden. Diese AGB gelten auch für spätere Verträge, ohne dass auf sie im Einzelfall erneut noch 
Bezug genommen zu werden braucht.
1.2 Abweichungen von diesen AGB sind nur wirksam, wenn diese zwischen INFÜHR und dem KUNDEN schriftlich vereinbart 
sind; sie ersetzen diese AGB nur so weit, wie sie mit diesen AGB in Widerspruch stehen. Wenn eine der in diesen AGB getrof-
fenen Regelungen ungültig sein sollte, berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen in diesen AGB getroffenen Regelungen.

2 Leistungen

2.1 INFÜHR erbringt im ordentlichen Geschäftsbetrieb Leistungen, die folgenden Bereichen (Teilleistungen) zugeordnet 
werden:
2.1.1 - Verkauf von Getränken, Eis, Tiefkühlkost und Trockenprodukten
2.1.2 - Verkauf von Gasen und Gebinden
2.1.3 - Miete („Leihmaterial“) von Produkten
2.1.4 - Schankanlagenreinigung
2.2 Darüberhinausgehende im Anbot nicht genannte sonstige Leistungen werden von INFÜHR als außerordentliche Leistun-
gen nur erbracht, wenn sie ausdrücklich schriftlich mit firmenmäßiger Zeichnung vereinbart sind.
2.3 INFÜHR schließt keine Kommissionsgeschäfte ab, wenn nicht ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart ist.

3 Angebot / Vertrag

3.1 Von INFÜHR gemachte Angebote sind unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als verbindlich bezeichnet 
werden. Mündliche oder telefonische Erklärungen – gleich welcher Art – sind für INFÜHR nur verbindlich, wenn diese schrift-
lich bestätigt worden sind.
3.2 Bei Angeboten des KUNDEN ist dieser zumindest 14 Tage an sein Anbot gebunden.
3.3 Ein von INFÜHR gemachtes Angebot bzw. gemachte Annahmeerklärung, die verschiedene in Punkt 2 genannte Leistun-
gen oder eine pauschale Erklärung zum Gegenstand hat, gilt als Angebot oder Annahmeerklärung über jeweils eine der in 
Punkt 2 genannten Leistungen, die der Erklärung am ehesten entspricht. Eine von INFÜHR abgegebene Erklärung zerfällt in 
so viele gesonderte Erklärungen, als in Punkt 2 genannte Leistungen umfasst sind. Gleiches gilt sinngemäß für Erklärungen 
des KUNDEN.
3.4 Die in Punkt 2 genannten Leistungen sind teilbar. Teilbar sind auch einzelne Leistungen innerhalb einer Leistungs-
gruppe (Punkt 2.1.1 bis Punkt 2.1.4).
3.5 Der KUNDE ist verpflichtet, einzelne Teilleistungen (Punkt 2.1.1 bis Punkt 2.1.4) als Erfüllung des Vertragsteils anzuneh-
men. INFÜHR ist berechtigt, einzelne Teilleistungen (Punkt 2.1.1 bis Punkt 2.1.4) unabhängig von anderen Teilleistungen zu 
erfüllen.
3.6 Alle Abschlüsse und Vereinbarungen/Bestellungen sind erst verbindlich, wenn sie von INFÜHR schriftlich bestätigt 
wurden oder sie mit der Erfüllung der Bestellung begonnen hat. Änderungen des Vertragsverhältnisses sind nur wirksam, 
wenn sie zwischen INFÜHR und dem KUNDEN schriftlich vereinbart sind.

4 Leistungsausführung, Eigentumsvorbehalt, Gefahrenübergang

4.1 Zur Ausführung der Leistung ist INFÜHR frühestens verpflichtet, sobald alle technischen und vertragsrechtlichen Einzel-
heiten geklärt sind, der KUNDE seine Verpflichtungen erfüllt sowie die Voraussetzungen zur Lieferung und Übergabe der 
Ware vor Ort geschaffen hat.
4.2 Allenfalls erforderliche Bewilligungen Dritter, insbesondere der Behörden, sind vom KUNDEN beizubringen.
4.3 Geringfügige und dem KUNDEN zumutbare Änderungen der Leistungsausführung bleiben INFÜHR vorbehalten und 
werden vom KUNDEN vorweg genehmigt. Dies gilt insbesondere für die Sorte der Ware und andere Warenlieferungen inner-
halb der gleichen Gattung.
4.4 Stimmt INFÜHR einer vom KUNDEN gewünschten Vertragsänderung zu, inhaltlich derer eine Leistung vom KUNDEN 
selbst oder einem Dritten erbracht werden soll, so gebührt INFÜHR 20% des für diese Leistung ursprünglich vereinbarten 
Entgelts.
4.5 Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von INFÜHR. Der KUNDE tritt bei einem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware zur Sicherung der Entgeltsforderung von INFÜHR alle Forderungen aus diesem 
Weiterverkauf an INFÜHR ab. Der KUNDE ist verpflichtet, bei einem Weiterverkauf, einer Pfändung oder einem sonstigen 
Zugriff auf die Vorbehaltsware den Dritten auf das Eigentum von INFÜHR bzw. die erfolgte Abtretung der Forderungen 
hinzuweisen.
4.6 Unabhängig vom vereinbarten Leistungsort geht die Gefahr des zufälligen Untergangs der Ware mit dem Vertragsab-
schluss auf den KUNDEN über.
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5 Leistungsfristen und -termine, Annahme

5.1 Liefertermine sind für INFÜHR nur verbindlich, wenn
- deren Einhaltung im Einzelfall „fix“ zugesagt worden ist und
- INFÜHR die schriftliche Anzeige des KUNDEN zugegangen ist, dass die Voraussetzungen für eine Leistungserbringung vor 
Ort geschaffen sind.
5.2 Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch Umstände verzögert, die nicht von INFÜHR 
zu vertreten sind (Streik, Mängel an Betriebsstoffen, Maschinenschaden, etc.) werden auch die verbindlich vereinbarten 
Termine und Fristen einschließlich der „fix“ zugesagten Termine entsprechend der Dauer der Verzögerung, mindestens 
jedoch für jeweils sechs Wochen, hinausgeschoben. Ist die Verzögerung dem KUNDEN zuzurechnen, hat er die auflaufenden 
Mehrkosten, insbesondere Kosten für anfallende Stehzeiten oder Erhöhungen der Material- oder Arbeitskosten, zu tragen.
5.3 Der KUNDE hat die Ware bei der Übergabe zu überprüfen, insbesondere hinsichtlich des Zustands, der Qualität und der 
Menge. Der KUNDE und der Mitarbeiter von INFÜHR haben Beschädigungen oder Fehlbestände (Minderlieferung) unmit-
telbar auf dem Gegenschein des Lieferbeleges anzuführen und durch ihre Unterschriften zu bestätigen. Der KUNDE ist 
verpflichtet, die Minderlieferung als (teilweise) Erfüllung des Vertrages anzunehmen. Wenn der KUNDE keine Anmerkungen 
über den Zustand, die Qualität und/oder die Vollständigkeit der Ware auf dem Gegenschein des Lieferbelegs anführt, gilt die 
Ware als vollständig und ordnungsgemäß übergeben.

6 Mitwirkungspflichten, Vollmacht

6.1 Der KUNDE verpflichtet sich, an der Vertragserfüllung gehörig mitzuwirken. Der KUNDE hat so auch den Zugang und die 
Erreichbarkeit der Lieferadresse an Werktagen zwischen 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr zu gewährleisten.
6.2 Der KUNDE erklärt, dass die für den KUNDEN jeweils vor Ort einschreitenden Dritten mit entsprechender Vollmacht 
ausgestattet sind. Der Vollmachtsumfang umfasst zumindest all jene rechtlichen Angelegenheiten, welche mit der Leis-
tungserbringung in unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang stehen; somit insbesondere das Recht, im Namen der 
KUNDEN Änderungen der Leistungsausführung zu verlangen, die Übernahme der Waren zu bestätigen oder Erklärungen 
aller Art entgegen zu nehmen.

7 Preis, Kostenvoranschlag, Urheberrecht

7.1 Dem Vertragsverhältnis liegt ein Kostenvoranschlag, ein Kaufpreis oder ein Pauschalpreis zugrunde. Pauschaliert sind 
Preise nur, wenn sie ausdrücklich so bezeichnet werden („fix“). Alle von INFÜHR angegebenen Preise verstehen sich jeweils 
exklusive Umsatzsteuer.
7.2 Getränke-, Eis- und Tiefkühlpreise gelten grundsätzlich „frei Haus“ und sind veränderlich. Es gelten jeweils die gültigen 
Listenpreise, die auf www.infuehr.co.at einsehbar sind. Die Listenpreise sind exklusive Biersteuer, Umsatzsteuer und 
Gebindepfand. Bei der Lieferung von Waren mit einem Rechnungsbetrag von bis zu EUR 150,00 brutto werden Transport-
kosten von pauschal EUR 6,00 netto verrechnet.
7.3 Von INFÜHR gewährte Preisnachlässe (Rabatte, Jahresbonifikationen, Gratislieferungen, etc.) begründen keinen An-
spruch des KUNDEN auf gleiche oder ähnliche Preisnachlässe bei künftigen Vertragsabschlüssen.
7.4 INFÜHR verrechnet Montage- und Aufstellungsarbeiten nach Zeitaufwand. Wenn keine anderweitige Vereinbarung 
besteht, wird ein Stundensatz von brutto EUR 60,00 pro Mitarbeiter vereinbart.
7.5 Kostenvoranschläge sind entgeltlich. Für einen Kostenvoranschlag bezahltes Entgelt wird auf das vereinbarte Entgelt 
angerechnet, wenn auf Grund des Kostenvoranschlages ein Vertragsverhältnis zustande kommt.
7.6 Für Kostenvoranschläge wird keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen.
7.7 INFÜHR wird dem KUNDEN eine Erhöhung der Summe der aus dem Kostenvoranschlag ersichtlichen Kosten um mehr 
als 15% unverzüglich anzeigen. Der KUNDE kann sich nach der Anzeige mit der Erhöhung einverstanden erklären oder vom 
Vertrag – unter Abgeltung des bisherigen Aufwands – zurücktreten. Erhöhungen um bis zu 15 % der im Kostenvoranschlag 
ersichtlichen Kosten können ohne Anzeige verrechnet werden.
7.8 Alle technischen Unterlagen, Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge, Prospekte, Kataloge, Muster und ähnliches sind 
geistiges Eigentum von INFÜHR und dürfen anderweitig nicht verwendet, insbesondere weitergegeben, vervielfältigt und 
veröffentlicht werden.

8 Preisveränderungen

Wird ein Angebot derart verspätet angenommen, dass die Leistungsausführung später als drei Monate nach der Ange-
botsstellung vom KUNDEN angenommen wird, ist INFÜHR berechtigt, die dem Angebot zugrunde liegenden Preise bei 
Veränderung der Lohnkosten oder Veränderung der Kosten für Material, Waren, Energie, Transporte und dergleichen zu 
erhöhen bzw. zu verringern.

9 Zahlungsbedingungen, Fälligkeit

9.1 INFÜHR ist berechtigt, bei Vertragsabschluss 20 % des vereinbarten Entgelts als Anzahlung zu verlangen.
9.2 Das Entgelt ist vom KUNDEN, soweit keine andere Vereinbarung besteht, Zug um Zug gegen Übergabe der Ware in bar 
(einschließlich des Gebindepfands) zu bezahlen. Ist keine Barzahlung vereinbart, ist das Entgelt unabhängig von einer Über-
prüfung der Ware durch den KUNDEN zur Zahlung fällig, sobald INFÜHR dem Kunden eine Rechnung über die erbrachten 
Leistungen übermittelt hat. INFÜHR gewährt dem KUNDEN grundsätzlich kein Skonto.
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9.3 Bei Verzug des KUNDEN schuldet dieser Verzugszinsen von 16 % p.a. vom gesamten Betrag der Rechnung, im Fall einer 
höheren Zinsbelastung für INFÜHR durch einen Bankkredit gegebenenfalls höhere Zinsen aus dem Titel des Schadener-
satzes, den Ersatz aller zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Kosten außergerichtlicher oder gerichtli-
cher Art, jedenfalls den Betrag von EUR 40,00, eine Vertragsstrafe von 15% des offenen Betrages.
9.4 Die Aufrechnung von Forderungen des KUNDEN mit solchen von INFÜHR ist - ausgenommen § 6 Absatz 1 Z 8 KSchG – 
ausgeschlossen.
9.5 INFÜHR ist berechtigt Zahlungen des KUNDEN – auch mit bestimmter Widmung – zuerst auf Kosten, dann auf Zinsen und 
dann auf die zuerst fällig gewordene Schuld anzurechnen.
9.6 Bei einem Zahlungsverzug des KUNDEN (auch mit einer Teil- oder Ratenzahlung) verfallen alle allfällig gewährten Preis-
nachlässe (Rabatte, Jahresbonifikationen, Gratislieferungen, etc.).

10 Stornierung, Vertragsstrafe, Abtretungsverbot

10.1 Tritt der KUNDE ohne rechtfertigenden Grund vom Vertrag zurück („Stornierung“), schuldet der KUNDE verschuldens-
unabhängig eine Vertragsstrafe in Höhe von 15% des vereinbarten Entgelts. Der Ersatz eines darüber hinausgehenden 
Schadens bleibt davon unberührt.
10.2 Forderungen gegen INFÜHR dürfen durch Verbraucher ohne ihre vorherige schriftliche Zustimmung nicht abgetreten 
werden.

11 Gebinde, Leihmaterial

11.1 Gebinde (Kisten, Mehrwegflaschen, Fässer, etc.) sowie Leihmaterial (Veranstaltungsmobiliar, etc.) werden dem KUNDEN 
gegen Entgelt überlassen. Die Preise sind veränderlich. Es gelten jeweils die gültigen Listenpreise, die auf www.infuehr.
co.at einsehbar sind.
11.2 Der KUNDE ist zur Rückgabe des Gebindes und des Leihmaterials in einem ordnungsmäßen Zustand verpflichtet. Wird 
das Gebinde und/oder Leihmaterial vom KUNDEN nicht vollständig zurückgegeben oder beschädigt, hat der KUNDE das 
Gebinde und/oder Leihmaterial zu den jeweiligen Wiederbeschaffungspreisen zu ersetzen. INFÜHR übernimmt aus-
schließlich das eigene Gebinde zurück.
11.3 Der KUNDE ist bei der Beendigung des jeweiligen Vertragsverhältnisses verpflichtet, sämtliches Gebinde und Leih-
material in einem gereinigten Zustand an INFÜHR zu übergeben.

12 Gewährleistung, Schadenersatz

12.1 Teile der erbrachten Leistungen (Punkt 2), die nicht unmittelbar von einem Mangel betroffen sind, führen zu keinen 
Gewährleistungsansprüchen. Der KUNDE kann bei einer teilweisen Mangelhaftigkeit lediglich den Entgeltteil, der auf die 
mangelhafte Leistung (Ware) entfällt, zurückbehalten.
12.2 Beim beiderseitigen Unternehmergeschäft beträgt die Gewährleistungsfrist 6 Monate; Mängel müssen vom Unterneh-
mer binnen 7 Tagen schriftlich gerügt werden.
12.3 Die Haftung für leicht fahrlässig verursachte Sachschäden wird ausgeschlossen. Bei einem beiderseitigen Unterneh-
mergeschäft wird darüber hinaus auch der Ersatz für Mangelfolgeschäden und dem entgangenen Gewinn ausgeschlossen. 
Die Haftung ist mit dem vom KUNDEN für die Leistungserbringung vereinbarten Nettoentgelt betraglich beschränkt.
12.4 Werden Leistungen vom KUNDEN erbracht, übernimmt INFÜHR keinerlei Aufsichts- oder Überwachungspflicht; INFÜHR 
übernimmt für Leistungen des KUNDEN keine Haftung.
12.5 Das Vorliegen von grobem Verschulden hat bei einem beiderseitigen Unternehmergeschäft der Geschädigte zu be-
weisen.
12.6 Bei einem beiderseitigen Unternehmergeschäft verjähren Ersatzansprüche in 6 Monaten ab Kenntnis von Schaden und 
Schädiger, jedenfalls in 5 Jahren nach Erbringung der Leistung oder Lieferung.
12.7 Rückgriffsansprüche nach § 12 Produkthaftungsgesetz sind ausgeschlossen.
12.8 Das Recht des KUNDEN, den Vertrag wegen eines Irrtums anzufechten, wird bei einem beiderseitigen Unternehmer-
geschäft ausgeschlossen.

13 Erfüllungsort, Rechtswahl, Gerichtsstand

13.1 Erfüllungsort ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, der Sitz von INFÜHR in 2000 Stockerau, Tullnerstrasse 93.
13.2 Auf diese AGB und alle Verträge, auf die diese AGB anzuwenden sind, ist österreichisches, materielles Recht anzuwen-
den. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch.
13.3 Für etwaige Streitigkeiten über das Zustandekommen des Vertrages sowie aus oder aus Anlass von zwischen INFÜHR 
und dem KUNDEN geschlossenen Verträgen wird die (in Verträgen mit Unternehmern ausschließliche) örtliche Zustän-
digkeit des am Sitz von INFÜHR sachlich zuständigen Gerichtes vereinbart.
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Rücktrittsbelehrung
1 Rücktritt vom Haustürgeschäft

Haben Sie Ihre Vertragserklärung weder in den von uns für unsere geschäftlichen Zwecke dauernd benützten Räumen noch 
bei einem von uns dafür auf einer Messe oder einem Markt benützten Stand abgegeben, so können Sie vom Vertragsantrag 
oder vom Vertrag zurücktreten.
Dieser Rücktritt kann bis zum Zustandekommen des Vertrags oder danach binnen 14 Tagen erklärt werden. Die Rücktritts-
frist beginnt mit dem Zustandekommen des Vertrags, bei Kaufverträgen über Waren mit dem Tag, an dem Sie in den Besitz 
an der Ware gelangen.
Treten Sie vom Vertrag zurück, so haben
• wir Ihnen alle empfangenen Leistungen samt gesetzlichen Zinsen vom Empfangstag an zurückzuerstatten und Ihnen den 
auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen
• Sie die empfangenen Leistungen (Ware) zurückzustellen und uns ein angemessenes Entgelt für die Benützung, ein-
schließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung (Ware), zu zahlen 
(die Übernahme der Leistungen in Ihre Gewahrsame ist für sich allein keine Wertminderung).
Ist die Rückstellung der von uns bereits erbrachten Leistungen (Waren) unmöglich oder untunlich, so haben Sie uns deren 
Wert zu vergüten, soweit Ihnen unsere Leistungen zum klaren und überwiegenden Vorteil gereichen.
Das Rücktrittsrecht steht Ihnen nicht zu
• wenn Sie selbst die geschäftliche Verbindung mit uns oder unseren Beauftragten zwecks Schließung dieses Vertrages 
angebahnt haben
• wenn dem Zustandekommen des Vertrages keine Besprechungen zwischen Ihnen und uns vorausgegangen sind
• bei Verträgen, die dem Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz (FAGG) unterliegen
• bei Vertragserklärungen, die Sie in unserer körperlicheren Abwesenheit abgegeben haben, es sei denn, dass Sie dazu von 
uns gedrängt worden ist.

2 Rücktrittsrecht nach dem FAGG

Wenn Sie einen Vertrag außerhalb unserer Geschäftsräume oder einen Fernabsatzvertrag (Vertrag, der ohne gleichzeitige 
körperliche Anwesenheit geschlossen wird, wobei bis einschließlich des Zustandekommens des Vertrages ausschließlich 
Fernkommunikationsmittel verwendet werden) abgeschlossen haben, können Sie von diesen ohne Angabe von Gründen 
zurücktreten.
Die Rücktrittsfrist beträgt 14 Tage ab Vertragsabschluss.
Wenn Sie von diesem Vertrag zurücktreten, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich 
der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung 
als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Vertragsrücktritt bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnen. Sofern wir mit Ihnen einen Kaufvertrag abgeschlossen haben, können wir die Rückzahlung verweigern, bis wir 
die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren an uns zurückge-
sandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren von uns erhalten haben, haben Sie diese unverzüglich und in jedem 
Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Rücktritt unterrichtet haben, an unsere Geschäfts-
adresse in 2000 Stockerau, Landstraße 34, zurückzusenden oder uns zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die 
Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie 
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweisen der Waren nicht not-wendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist. 
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Rücktrittsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu bezahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Rücktritts-
rechts unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen 
Dienstleistungen entspricht.

Sie haben unter anderem kein Rücktrittsrecht
• bei geschlossenen Verträgen über Dienstleistungen, wenn wir – auf Grundlage Ihres ausdrücklichen Verlangens sowie ein-
er Bestätigung von Ihnen über Ihre Kenntnis vom Verlust des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor 
Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen haben und die Dienstleistung sodann vollständig 
erbracht wurde
• Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde
• Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
• alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss vereinbart wurde, die aber nicht früher als 30 Tage nach Ver-
tragsabschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die wir 
keinen Einfluss haben.
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3 Ausübung des Rücktrittsrechts

Um Ihr Rücktrittsrecht auszuüben, müssen Sie die Inführ Getränke, Eis und Tiefkühlkost GmbH, FN 425794v, Tel: 02266 
627 790, Fax: 02266 640 60, office@infuehr.co.at über Ihren Entschluss, von diesem Vertrag zurückzutreten, fristgerecht 
informieren. Der Rücktritt bedarf keiner bestimmten Form. Zur Wahrung der Rücktrittsfrist reicht es aus, dass Sie die 
Mitteilung über die Ausübung des Rücktrittsrechts vor Ablauf der Rücktrittsfrist absenden.
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